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A 176/2011 (FD)  
Auftrag Geschäftsprüfungskommission (GPK): Stärkung des Instruments "Budget-

struktur" (02.11.2011) 
 
Die Ratsleitung wird beauftragt, in Koordination mit dem Regierungsrat zu prüfen, wie die 
zeitliche Abstimmung und Koordination der Globalbudgets mit der Budgetstruktur verbessert 
und damit das Instrument „Budgetstruktur“ aufgewertet werden kann. Dem Kantonsrat ist 
Bericht und Antrag zur entsprechenden Anpassung der Paragraphen 18 Abs. 2 und 19 des 
WoV-Gesetzes vorzulegen. 
 
Begründung (02.11.2011): schriftlich. 
 
Mit dem Instrument „Budgetstruktur“ legt der Kantonsrat fest, für welche Aufgabenbereiche 
überhaupt Globalbudgets geführt werden und welche Produktegruppen diese umfassen sol-
len. Damit bestimmt der Kantonsrat periodisch die Trennlinie der Gewaltenteilung zwischen 
ihm und dem Regierungsrat im Budgetbereich. „Der Kantonsrat beschliesst die Budgetstruk-
tur – gewissermassen den neuen „Kontenplan“ – zu Beginn der Amtsperiode für vier Jahre, 

indem er für jeden Aufgabenbereich (oder für die entsprechende Dienststelle) die Ebene sei-

ner Kompetenzen festlegt. Er kann dabei die von der Verwaltung entworfene Definition der 

Produktegruppen übernehmen, darf diese aber durch weitere Produkte ergänzen oder um 

einzelne Produkte kürzen. In politisch umstrittenen Bereichen mag er die Ebene, auf welcher 

er die Produktegruppe definiert, tiefer setzen, in Routinebereichen höher. Dadurch nimmt 

die Kompetenzgrenze eine „Zinnenstruktur“ an, welche durch die ganze Verwaltung läuft.“1  
Die Budgetstruktur ist demnach grundsätzlich auf 4 Jahre ausgelegt und ist mit Blick auf die 
damit verbundene Festlegung der Kompetenzgrenze zwischen Regierung und Parlament ei-
nes der zentralsten Steuerungsinstrumente für den Kantonsrat unter den WoV-Regeln. Dem-
gegenüber werden die Globalbudgets in der Regel jeweils auf 3 Jahre beantragt und be-
schlossen. In allen 4 Jahren der Geltungsdauer der Budgetstruktur laufen deswegen Global-
budgets aus und werden neue beschlossen. Das führt dazu, dass die Budgetstruktur entgegen 
dem Wortlaut von § 18 Abs. 2 WoV-Gesetz faktisch nicht auf vier Jahre beschlossen wird, son-
dern zu einer rollend angepassten Abbildung der von den einzelnen Globalbudgets diktierten 
Struktur geworden ist. Damit wird die als Steuerungsinstrument des Kantonsrats gedachte 
Budgetstruktur ausgehöhlt und ihres Sinnes entleert, weil sich nicht die Globalbudgets nach 
der vom Kantonsrat vorgegebenen Budgetstruktur richten, sondern umgekehrt die Budget-
struktur nach den vom Regierungsrat beantragten Globalbudgets. Damit das Instrument 
Budgetstruktur tatsächlich die Bedeutung erhält, die ihm ursprünglich zugedacht war, und 
das Parlament seiner Steuerungsfunktion im Bereich der Globalbudgets gerecht werden kann, 
muss ein System definiert werden, das sicherstellt, dass sich die einzelnen Globalbudgets im-
mer nach einer vorher vom Kantonsrat beschlossenen Budgetstruktur richten. Nachdem die 
bisherige Praxis de facto zu jährlichen Anpassungen der Budgetstruktur geführt hat, könnte 
sich die GPK vorstellen, das Instrument Budgetstruktur auch auf eine jährliche Basis zu stellen 
und z.B. dem Kantonsrat jeweils anfangs Jahr Botschaft und Entwurf zur Budgetstruktur für 
das nächste Jahr vorzulegen, so dass dieser in der März- oder Mai-Session die Budgetstruktur 
beschliessen könnte und die Vorgaben des Parlaments zur Budgetstruktur danach jeweils im 

                                                      
1 Siehe Botschaft und Entwurf des Regierungsrates zur Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung 
vom 4. März 2003, S. 24 



ordentlichen Budgetprozess berücksichtigt und bis zum Herbst umgesetzt werden könnten, 
ohne dass dabei aber zum alten System mit jährlichen Budgettranchen zurückgekehrt würde. 
Ein solches System hätte darüber hinaus den Vorteil, dass die Budgetstruktur nicht bloss ein-
mal pro Legislaturperiode auf einer relativ theoretischen Ebene abgehandelt würde, sondern 
jährlich im Frühling in den Sachkommissionen diskutiert und so zum echten Führungsinstru-
ment in der Hand des Kantonsrats werden könnte. 
Nachdem die wirkungsorientiere Verwaltungsführung (WoV) mittlerweile seit ein paar Jahren 
definitiv eingeführt ist, hat die GPK einige Überlegungen zur praktischen Arbeit und insbe-
sondere zu den parlamentarischen Möglichkeiten und Instrumenten unter den WoV-Regeln 
angestellt. Sie ist zur Auffassung gelangt, dass es in verschiedenen Bereichen Verbesserungs-
potenzial gibt und hat entsprechende Ideen entwickelt; dieser Vorstoss ist Teil eines Pakets, 
das mehrere Vorstösse umfasst, die alle gleichzeitig eingereicht werden. Die GPK lädt Ratslei-
tung und Regierungsrat ein, die Beantwortung zuhanden des Parlaments zu koordinieren 
und so zu terminieren, dass alle Vorstösse gemeinsam spätestens im Frühling 2012 im Kan-
tonsrat behandelt werden können. Die GPK ersucht die Ratsleitung zudem, anschliessend eine 
Spezialkommission einzusetzen, welche alle erheblich erklärten Vorstösse im Rahmen eines 
Gesamtpakets bearbeiten und dem Kantonsrat aufeinander abgestimmte Umsetzungsvor-
schläge im Rahmen einer einzigen Vorlage unterbreiten soll, die alle nötigen Anpassungen 
der betroffenen Gesetze und des Geschäftsreglements des Kantonsrats umfasst. Die Spezial-
kommission soll ihre Arbeit bis spätestens Ende 2012 abgeschlossen haben, damit der Kan-
tonsrat noch in dieser Legislatur seine Entscheide treffen kann. 
 
Unterschriften: 1. Willy Hafner. (1)  
 


